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678/J A n fra g e 

der,Abg,eordneten C z e t tel ~ ,Diplo=Ing.Dr. Oskar W e i h sund 

Genossen 

an~en'Bundesminister fUr Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
betreffend den Vollzug des Bundesfinanzgesetzes 1967 unter ßedachtdahme 

auf das 4. BudgetUberschreitungsgesetz 196~ 
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Die tiefer,stehendenFragen ,beziehen sich ausschließlich auf jene Aus­

gabenansätze.desBundesfinanzgesetzes 1967~ zu derenUberschreitung das 

Res.sort . durch. das .. 4. Bude;etUberschrei tun;sgesetz 1967 ermächtigt worden 

war. Die ,Frage 5 umfaßt.alle Fällc 9 in denen entweder eine überschrittener 

Ausgaben.ansatz oder. ein. zur Bedeckung herangezogeneJr Ausgdbenansa tz in der 

Aufzählung des § 1 des 4. Budgetüberschreitungsgesetzes enthalten ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen sohin die 

A n fra g e : 

. 1.)Welche.einzeln anzuführenden Ausgabenansätze waren durch die RUck­

stellung_eines_ einlle.i.tlichen _.Hundertsa tzes. gemäß' Art. 11 Abs. 3 des 3un­

desfinanzgesetzes 1967 betroffen? 

2.) Hit welchem Hundertsatz. und wann sind diese Bindungen verfügt wor-

den? 

3.) Auf welche verfügbare Höhe verminderten sich sohin die betroffenen 

Ausgabenansätze? 

. 4 .• ) Ist .das ~RessorL bei .der Ermi t tlung der (dem Bundesministerium: fUr 

Finanz.en .bekanntgegebenen und später in die Regierungsvorlage über das L~. 

Budgetüberschreitungsgesett 1967.aufgenommenen) .Überschreitungsbeträge von 

der vollen Höhe der Ausgabenansätze (unter Berücksichtigung des 10 bis 

3. ßUdgetüberachreitungsgesetzesl967) oder von ihrer um die Bindung ver­

minderten Höheausgegansen? 

5. ).Hinsi,c,htlich.welcher zu .überschrei tenden AUSE':lbenansä tze (wobei 

der_Bet~ag der,Uberschreitung anzugeben ist) und hinsichtlich welcher zur 

Bede,c,kung di,es.er_ Uberschrei tungen herangezogenen Ausgabenansätze (wobei 

der., zur3edeckung_ herangezogene Betrag anzugeben ist) sind die Bestimmun­

gen des_Art. III_Ibs. 5 lit.b bis d des Bundesfinanzgesetzes 1967 

a) vor dem Inkrafttreten des 4. Budgetüberschreitungsgesetzes 1967 und 

b) nach dessen Inkrafttreten 

angewendet worden? 
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